Lärmschutzverordnung

Zulassung:

1. Zugelassen sind nur Fahrzeuge, die im Besitz von Mitgliedern des Clubs sind.

2. Ausnahmen bestehen bei offiziell angemeldeten Veranstaltungen.

Fahrzeuge:

1. Zugelassen sind nur Fahrzeuge mit 2-Taktmotoren bis 26 ccm.
2. Das Fahrzeug muss mindestens mit einem 2-Kammer Resonanz-Auspuff ausgestattet sein. 

3. Der Einlass muss Geräusch gedämpft sein.

4. Der Geräuschpegel darf 80 dB(A) in 10m Entfernung 1 m über Grund nicht übersteigen.
Bahn/Strecke:

1. Die Bahn wird durch einen Lärmschutzwall von 2m Höhe zur rechten Grundstücksgrenze geschützt. Zusätzlich wird ein Lärmschutzvorhang von 4m Höhe Hinter dem Wall abgehängt.

2. Zur Hinterseite ist die Bahn mit dichtem Baum und Strauchbewuchs geschützt.

3. Alle anderen Grundstücke sind weiter als 300m entfernt.

Benutzungszeiten:

1. An Sonntagen und Feiertagen darf die Bahn nicht benutzt werden.

2. Von Montag – Samstag darf die Bahn von 9.00 – 14.00 und von 17.00 bis 21.00 Uhr befahren werden.

Parken:

1. Es darf nur auf dem Grundstück selbst geparkt werden.

2. Es dürfen keine Wege, Zufahrten oder öffentliche Plätze verstellt werden.

Sonstiges:

1. Durch den Fahrbetrieb auf der Strecke sind alle Geräusche, die übermäßig laut sind (mehr als 80 dB(A) in 10m) zu unterlassen. Es ist Sicherzustellen, dass der Lärmpegel in den angrenzenden Wohngebieten 70 dB (A) nicht überschreitet. Dazu werden regelmäßig Messungen mittels eines geeichten Schallpegelmessgerätes nach Norm IEC 651 / EN 60651 Class 2, Bereichskurven A/C, durchgeführt.
